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Regeste
Steuerausscheidung. Der Pflichtige verlegte seinen Wohnsitz vom Kanton SZ in den Kanton ZH. Die handelsregisterrechtlichen Sitze seiner beiden Einzelunternehmungen beliess er jedoch im Kanton SZ. Es ist ihm aufgrund seiner mangelhaften Mitwirkung nicht gelungen, den vom kantonalen Steueramt als sehr wahrscheinlich angenommenen Sitz im Kanton ZH zu widerlegen. Abweisung.
Erwägungen
E. 3
Ausgangsgemäss sind die Kosten des Verfahrens dem Pflichtigen aufzuer- legen (§ 151 Abs. 1 StG). 2 ST.2023.56
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